
 
Merkblatt 

Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen 
 
 
  

Blauer Parkausweis  
 
Oranger Parkausweis  
  

 
Antragsvorausset-
zungen   

 
Ausschließlich Schwerbehinderte Menschen mit 

• einer außergewöhnlichen Gehbehinde-
rung (Merkzeichen „aG“ im Ausweis) 
oder 

 
• Blindheit („Bl“) oder  

 
• beidseitiger Amelie oder Phokomelie 

oder vergleichbaren Funktionsein-
schränkungen  

 

 
Übrige Betroffene 

• Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzei-
chen G und B und einem Grad der Behinderung 
(GdB) von wenigstens 80 allein für Funktions-
störungen an den unteren Gliedmaßen (und der 
Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das 
Gehvermögen auswirken) 

 
• Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzei-

chen G und B und einem GdB von wenigstens 
70 allein für Funktionsstörungen an den unteren 
Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, so-
weit sich diese auf das Gehvermögen auswir-
ken) und gleichzeitig einem GdB von wenigs-
tens 50 für Funktionsstörungen des Herzens 
oder der Atmungsorgane oder 

 
• Schwerbehinderte Menschen mit einer Morbus-

Crohn- oder Colitis ulcerosa-Erkrankung, wenn 
hierfür ein GdB von wenigstens 60 vorliegt. 

 
• Schwerbehinderte Menschen mit künstlichem 

Darmausgang und zugleich künstlicher Harnab-
leitung, wenn hierfür ein GdB von wenigstens 
70 vorliegt. 

 
 
Antragstellung  
 

 
benötigt werden  
 

• Antrag des Betroffenen (Antragsformu-
lar unter  www.apolda.de 

 
 
Kopie des Schwerbehindertenauswei-
ses bzw. Feststellungsbescheid 

 
• bei Verlängerungen zusätzlich der ab-

gelaufene Parkausweis  
 

• bei Antragstellung durch einen Bevoll-
mächtigte/n bzw. Betreuer/in eine Voll-
macht + Personalausweis der oder des 
Bevollmächtigten bzw. der Betreuerin/ 
des Betreuers 

 
• 1 Passfoto 

 
 
Der Antrag ist zu richten an  
 
Stadtverwaltung Apolda  - Straßenverkehrsbehörde:
 
Postanschrift 
Stadtverwaltung Apolda 

 
 

Postfach 12 63   
99502 Apolda  
 
Besucheranschrift   

 Stadtverwaltung Apolda  
Straßenverkehrsbehörde  

 
99510 Apolda  
 

Bei Vorliegen der Antragsvoraussetzungen 
wird der Parkausweis von der Straßenver-
kehrsbehörde  ausgestellt.  
 
 

 
benötigt werden 
  

• Antrag des Betroffenen (Antragsformular unt re  

Am
 

 1 Stadthaus

www.apolda.de  

• Kopie des Schwerbehindertenausweises bzw. 
Feststellungsbescheid 

 
• bei Verlängerungen zusätzlich der abgelaufene 

Parkausweis  
 

• bei Antragstellung durch einen Bevollmächtig-
te/n bzw. Betreuer/in eine Vollmacht + Perso-
nalausweis der oder des Bevollmächtigten bzw. 
der Betreuerin/ des Betreuers  

 
 
 
 
 
Der Antrag ist zu richten an  
 
Stadtverwaltung Apolda  – Straßenverkehrsbehörde: 
 
 
Postanschrift 
Stadtverwaltung Apolda   
Postfach 12 36   
99502 Apolda  
 
Die Straßenverkehrsbehörd  den hört Apoldae  

Weimarer 
    

Landkreis  Land – Sozialamt          
     

dazu an, 
ob die Antragsvoraussetzungen vorliegen.  
 
Das  Sozialamt  des Landkreises entscheidet, ob ein 
Parkausweis ausgestellt werden kann. 
 
Je nach Ergebnis wird durch die Straßenverkehr -s  
behörde ein Parkausweis ausgestellt  ein bzw. 

 

Versagungsbescheid erlassen.  
 

 
Geltungsbereich  

 
EU  
 

 
BRD  

 
Geltungsdauer  
 

 
maximal 5 Jahre  

 
maximal 5 Jahre  

  

stprang
Underline

stprang
Underline



 
Anlage: Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen (Stand Novem ber 2009) 

 
 
 
„aG“, „Bl“, Amelie/ Phokomelie *) 

 
Übrige Betroffene **) 
 

 
• außergewöhnlich Gehbehinderte  
• Blinde  
• Schwerbehinderte Menschen mit beidseitiger Amelie/ Phokomelie 

oder vergleichbaren Funktionseinschränkungen  
 

 
• Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B und 

einem Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 80 allein für 
Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwir-
belsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken)  

• Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B und 
einem GdB von wenigstens 70 allein für Funktionsstörungen an den 
unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese 
auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig einem GdB von 
wenigstens 50 für Funktionsstörungen des Herzens oder der At-
mungsorgane oder 

• Schwerbehinderte Menschen mit einer Morbus-Crohn- oder Colitis 
ulcerosa-Erkrankung, wenn hierfür ein GdB von wenigstens 60 vor-
liegt.  

• Schwerbehinderte Menschen mit künstlichem Darmausgang und 
zugleich künstlicher Harnableitung, wenn hierfür ein GdB von wenigs-
tens 70 vorliegt.  

 

 

 
Rechtsgrundlage 

 
Parkerleichterungen 

 
 

 

 
Zeichen 

 
Merkzeichen 

„aG“, „Bl“ oder 
Amelie- und 

Phokomelie Geschä-
digte *) 

 

 
Übrige Betroffene **) 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
45 Abs. 1 bis 1 e Nr. IX 
StVO  

 
Parkplätze für behinderte Men-
schen  
VZ 314 oder 315 
Zz. „Rollstuhlfahrersymbol“  
 

 

 
 

 
Ja 

 
 

 
Nein 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
45 Abs. 1 bis 1 e Nr. IX 
StVO 

 
Parkplätze für behinderte Men-
schen vor der Wohnung oder 
Arbeitsstätte mit Zusatzzeichen 
„(Rollstuhlfahrersymbol) mit 
Parkausweis- Nr. …“) 
 

 

 
 

 
 

Ja 
 

 
 

Nein 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 

 
Parken im eingeschränkten 
Halteverbot bis zu 3 Stunden  

 

 

 
 

Ja 
 
 

 
 

Ja 
 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 

 
Parken im Zonenhalteverbot über 
die zugelassene Parkdauer hinaus  

 

 

 
 

Ja 
 
 

 
 

Ja 
 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 

 
Über die zugelassene Zeit hinaus 
Parken an Stellen, die durch VZ 
314 oder 315 gekennzeichnet sind 
und für die durch ein Zusatzzei-
chen eine Begrenzung der Park-
zeit angeordnet ist 
 

 

Mo-Fr

16-18h

 
 

 
 
 

Ja 
 

 
 
 

Ja 
 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 
 

 
Parken in Fußgängerzonen, in 
denen das Be- und Entladen für 
bestimmte Zeiten freigegeben ist, 
während der Ladezeiten  
 

 

 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 
 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 
 

 
Parken an Parkuhren und Park-
scheinautomaten ohne Gebühr 
und zeitliche Begrenzung  
 

  
 

Ja 
 
 

 
 

Ja 
 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 

 
Parken auf Anwohnerparkplätzen 
bis zu 3 Stunden  

 

Anwohner
Frei

 
 

 
 
 

Ja 
 

 
 
 

Ja 
 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 

 
Parken in verkehrsberuhigten 
Bereichen außerhalb der gekenn-
zeichneten Flächen ohne den 
durchgehenden Verkehr zu 
behindern  
 

 

 
 

 
 
 

Ja 
 

 
 
 

Ja 
 

 
Verwaltungsvorschrift zu § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 

 
Das Parken ist nur zulässig, wenn in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmöglichkeit besteht. 
  
Die vorgenannten Parkerleichterungen dürfen mit allen Kfz in Anspruch genommen werden.  
 
Die höchstzulässige Parkzeit beträgt 24 Stunden.  
 




